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1. Endgültiger Ausfall einer privaten 

Kapitalforderung als steuerlich  
anzuerkennender Verlust 

 
In einem vom Bundesfinanzhof (BFH) am 
24.10.2017 entschiedenen Fall gewährte 
ein Steuerpflichtiger einem Dritten ein ver-
zinsliches Darlehen. Über das Vermögen 
des Darlehensnehmers wurde das Insol-
venzverfahren eröffnet, sodass auch keine 
Rückzahlung der Darlehenssumme mehr 
erfolgte. Der Steuerpflichtige meldete die 
noch offene Darlehensforderung zur Insol-
venztabelle an und machte den Ausfall der 
Darlehensforderung als Verlust bei den 
Einkünften aus Kapitalvermögen geltend. 
Dem folgten Finanzamt und Finanzgericht 
(FG) nicht. 
 
Der Bundesfinanzhof hingegen ent-
schied dazu, dass der endgültige Aus-
fall einer Kapitalforderung nach Einfüh-
rung der Abgeltungsteuer zu einem 

steuerlich anzuerkennenden Verlust in 
der privaten Vermögenssphäre führt.  
 
Ein steuerbarer Verlust aufgrund eines 
Forderungsausfalls liegt aber erst dann 
vor, wenn endgültig feststeht, dass keine 
Rückzahlungen mehr erfolgen. Dafür 
reicht die Eröffnung eines Insolvenzverfah-
rens über das Vermögen des Schuldners i. 
d. R. nicht aus. Etwas anderes gilt, wenn 
die Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
mangels Masse abgelehnt wird oder aus 
anderen Gründen feststeht, dass keine 
Rückzahlung mehr zu erwarten ist.  
 
Anmerkung: Diese Entscheidung hat für 
die Praxis eine erhebliche Bedeutung. 
Inwieweit die Finanzverwaltung ihre an-
derweitige Rechtsauffassung nach dieser 
Entscheidung des BFH damit aufgeben 
wird, bleibt abzuwarten. Grundsätzlich 
sollte nunmehr auch in Altfällen überprüft 
werden, ob bisher nicht anerkannte Forde-
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rungsverluste verfahrensrechtlich noch 
geltend gemacht werden können. Das ist 
bei Steuerfestsetzungen unter Vorbehalt 
der Nachprüfung durch Änderungsantrag 
möglich.  
 
Inwieweit diese Grundsätze auch für einen 
Forderungsverzicht oder etwa den Verlust 
aus der Auflösung einer Kapitalgesell-
schaft gelten, hatte der BFH nicht zu ent-
scheiden. Auch in diesem Bereich dürfte 
jedoch die mit der Abgeltungsteuer einge-
führte Quellenbesteuerung die traditionelle 
Beurteilung von Verlusten beeinflussen. 
 
 
2. Verluste aus der Veräußerung einer 

Lebensversicherung 
 
Erträge aus „Alt-Lebensversicherungen“, 
die vor dem 1.1.2005 abgeschlossen wur-
den, bleiben steuerfrei, wenn sie nicht vor 
Ablauf von zwölf Jahren in Anspruch ge-
nommen oder veräußert werden; ansons-
ten werden sie steuerpflichtig. 
 
Diese Erträge gehören seit der Abgeltung-
steuer zu den Einkünften aus Kapitalver-
mögen. Wird eine solche Lebensversi-
cherung nunmehr vor Ablauf von zwölf 
Jahren mit Verlust verkauft, können die 
Verluste nach einer Entscheidung des 
Bundesfinanzhofs (BFH) vom 14.3.2017 
mit anderen positiven Kapitaleinkünf-
ten verrechnet werden.  
 
In dem vom BFH entschiedenen Fall war 
ein Steuerpflichtiger Versicherungsnehmer 
einer vom 1.9.1999 bis zum 1.9.2011 lau-
fenden fondsgebundenen Lebensversiche-
rung. Versicherte Person war seine Ehe-
frau. Am 1.3.2009 verkaufte er seine An-
sprüche aus dem Versicherungsvertrag an 
die Ehefrau. Der Kaufpreis entsprach dem 
Wert des Deckungskapitals. 
 
Da er zum Zeitpunkt des Verkaufs die auf 
60 Monate beschränkten Beiträge voll-
ständig gezahlt hatte, ergab sich für ihn 
ein Veräußerungsverlust. Diesen Verlust 
machte er in seiner Einkommensteuerer-
klärung als negative Einkünfte aus Kapi-
talvermögen geltend. Zu Recht, wie der 
BFH bestätigt. 
 

Anmerkung: Wie die Finanzverwaltung 
auf dieses Urteil reagiert, bleibt abzuwar-
ten. 
 
 
3. Aufwendungen für ein häusliches 

Arbeitszimmer zur Verwaltung von 
Immobilien 

 
Steuerpflichtige können Aufwendungen für 
ein häusliches Arbeitszimmer als Wer-
bungskosten oder Betriebsausgaben in 
Höhe von bis zu 1.250 € im Jahr abziehen, 
wenn für die betriebliche oder berufliche 
Tätigkeit kein anderer Arbeitsplatz zur 
Verfügung steht. Die Beschränkung der 
Höhe nach gilt dann jedoch nicht, wenn 
das Arbeitszimmer den Mittelpunkt der 
gesamten betrieblichen und beruflichen 
Betätigung bildet. 
 
In seiner Entscheidung vom 8.3.2017 stellt 
der Bundesfinanzhof (BFH) dazu fest, 
dass das Einkommensteuergesetz ab-
schließend bestimmt, unter welchen Vo-
raussetzungen und in welcher Höhe Auf-
wendungen für ein häusliches Arbeits-
zimmer abziehbar sind. Der Gesetzgeber 
typisiert die Abzugsvoraussetzungen, in-
dem er sie auf die zwei im Gesetz genann-
ten Fallgruppen – kein anderer Arbeits-
platz, Mittelpunkt der gesamten betriebli-
chen und beruflichen Betätigung – be-
grenzt.  
 
Im entschiedenen Fall erklärte ein Steuer-
pflichtiger u. a. im Rahmen der Einkünfte 
aus Vermietung und Verpachtung Auf-
wendungen für einen Raum als Kosten für 
ein häusliches Arbeitszimmer in Höhe von 
insgesamt 3.445 €. Das Finanzgericht 
(FG) erkannte die Aufwendungen steuer-
lich nicht an. Der BFH verwies das Urteil 
zur erneuten Prüfung an das FG und stellt 
dazu fest: „Kommt das FG unter Beach-
tung der gesetzlichen Regelungen zur 
Darlegungs- und Beweislast zu dem Er-
gebnis, dass die Verwaltung der privat 
genutzten Immobilie und die sonstigen 
privaten Tätigkeiten des Klägers in dem 
streitigen Raum im Verhältnis zur steuer-
relevanten Nutzung des Arbeitszimmers 
als untergeordnet einzustufen sind und der 
Raum ausschließlich oder nahezu aus-
schließlich zur Erzielung von steuerbaren 
Einnahmen genutzt worden ist, sind die 
Aufwendungen für das streitige Zimmer 



 

 

als häusliches Arbeitszimmer sowie als 
Arbeitsmittel zu berücksichtigen.“ 
 
 
4. Übergangsregelung für Schönheits-

reparaturen 
 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit drei 
Urteilen vom 14.6.2016 entschieden, dass 
zu den anschaffungsnahen Herstellungs-
kosten sämtliche Aufwendungen für bauli-
che Maßnahmen gehören, die im Rahmen 
einer Instandsetzung und Modernisierung 
im Zusammenhang mit der Anschaffung 
des Gebäudes anfallen. Dazu zählen so-
wohl Aufwendungen zur Herstellung der 
Betriebsbereitschaft durch Wiederherstel-
lung funktionsuntüchtiger Gebäudeteile 
sowie Aufwendungen für eine über den 
ursprünglichen Zustand hinausgehende 
wesentliche Verbesserung des Gebäudes 
und auch die Schönheitsreparaturen. 
Der BFH bezieht auch diese Aufwendun-
gen – in Änderung seiner bisherigen 
Rechtsprechung – in die anschaffungsna-
hen Herstellungskosten ein, sodass in-
soweit kein sofortiger Werbungskos-
tenabzug möglich ist. 
 
Danach müssen sämtliche Kosten für bau-
liche Maßnahmen, die im Rahmen einer 
im Zusammenhang mit der Anschaffung 
des Gebäudes vorgenommenen Sanie-
rung anfallen, zusammengerechnet wer-
den. Übersteigt die Gesamtsumme der 
innerhalb von drei Jahren angefallenen 
Renovierungskosten – netto ohne Um-
satzsteuer – sodann 15 % der Anschaf-
fungskosten des Gebäudes, kann der 
Aufwand nur nach den AfA-Regelungen 
abgeschrieben werden. 
 
Der BFH stellte zudem klar, dass bei der 
Prüfung, ob die Aufwendungen für In-
standsetzungs- und Modernisierungsmaß-
nahmen zu anschaffungsnahen Herstel-
lungskosten führen, bei einem aus mehre-
ren Einheiten bestehenden Gebäude nicht 
auf das gesamte Gebäude, sondern auf 
den jeweiligen selbstständigen Gebäude-
teil abzustellen ist, wenn das Gesamtge-
bäude unterschiedlich genutzt wird. Maß-
geblich ist insoweit, ob die Gebäudeteile in 
verschiedenen Nutzungs- und Funktions-
zusammenhängen stehen.  
 

Das Bundesfinanzministerium teilt nun-
mehr in einem Schreiben vom 20.10.2017 
mit, dass es die Grundsätze der BFH-
Urteile in allen offenen Fällen anwenden 
will. Es soll jedoch nicht beanstandet wer-
den, wenn auf Antrag des Steuerpflich-
tigen abweichend hiervon die bisherige 
BFH-Rechtsprechung zur Behandlung der 
Schönheitsreparaturen auf Sachverhalte 
weiter angewendet wird, bei denen der 
Kaufvertrag bzw. ein ihm gleichstehen-
der Rechtsakt vor dem 1.1.2017 abge-
schlossen wurde. 
 
 
5. Anliegerbeiträge zum Straßenaus-

bau keine „haushaltsnahen Dienst-
leistungen“? 

 
Anliegerbeiträge zum Ausbau von Geh-
wegen und Straßenbeleuchtung fallen 
nicht unter die sog. „haushaltsnahen 
Handwerkerleistungen“ und können dem-
nach auch nicht steuerlich berücksichtigt 
werden. Das ist zumindest die Auffassung 
des Finanzgerichts Rheinland-Pfalz (FG) 
in seiner Entscheidung vom 18.10.2017. 
 
Im entschiedenen Fall musste eine Eigen-
tümerin Vorausleistungen für den Ausbau 
von Gehwegen und Straßenbeleuchtun-
gen zahlen. Das Finanzamt versagte die 
beantragte Steuerermäßigung; dem folgte 
das FG. Zwar ist inzwischen anerkannt, 
dass eine „haushaltsnahe“ Leistung nicht 
nur dann vorliegt, wenn sie im umschlos-
senen Wohnraum oder bis zur Grenze des 
zum Haushalt gehörenden Grundstücks 
erbracht wird. Der Begriff „im Haushalt“ ist 
vielmehr räumlich-funktional auszulegen 
und kann auch Bereiche jenseits der 
Grundstücksgrenzen umfassen.  
 
Nicht ausreichend ist allerdings, dass die 
Leistung (nur) „für“ den Haushalt erbracht 
wird. Ein solcher Fall lag hier vor, weil das 
Grundstück bereits erschlossen bzw. an 
das öffentliche Straßennetz angeschlos-
sen war und die Anliegerbeiträge nur für 
die Herstellung der Gehwege und Stra-
ßenlampen erhoben wurden.  
 
Bitte beachten Sie! Zu dem Thema ist 
bereits ein Verfahren vor dem Bundesfi-
nanzhof (BFH) unter dem Aktenzeichen  
VI R 50/17 anhängig. Hierzu gibt es zwei 
gegenläufige Urteile von Finanzgerichten, 



 

 

sodass nunmehr der BFH als letzte In-
stanz den Sachverhalt klären muss. Be-
troffene Steuerpflichtige können bei ab-
lehnendem Bescheid mit Bezug auf das 
anhängige Verfahren Einspruch einlegen 
und das Ruhen desselben beantragen. 
 
 
6. Heimunterbringung von Ehegatten 
 
Steuerpflichtige können Aufwendungen für 
die krankheitsbedingte Unterbringung in 
einem Alten- und Pflegeheim als außer-
gewöhnliche Belastung steuerlich geltend 
machen, soweit ihnen zusätzliche Auf-
wendungen erwachsen. Solche Aufwen-
dungen sind aber im Grundsatz um eine 
Haushaltsersparnis zu kürzen, es sei 
denn, der Pflegebedürftige behält seinen 
normalen Haushalt bei. 
 
Nunmehr entschied der Bundesfinanzhof 
mit Urteil vom 4.10.2017, dass für jeden 
Ehegatten eine Haushaltsersparnis anzu-
setzen ist, wenn beide Ehegatten krank-
heitsbedingt in einem Alten- und Pflege-
heim untergebracht sind. Denn die Ehe-
leute sind beide durch die Aufgabe des 
gemeinsamen Haushalts um dessen Fix-
kosten wie Miete oder Zinsaufwendungen, 
Grundgebühr für Strom, Wasser etc. sowie 
Reinigungsaufwand und Verpflegungskos-
ten entlastet. Zudem ist der Ansatz einer 
Haushaltsersparnis in Höhe der ersparten 
Verpflegungs- und Unterbringungskosten 
für jeden Ehegatten zur Vermeidung einer 
Doppelbegünstigung geboten.  
 
 
7. Klarstellung zur Umsatzsteuer bei 

Vermietung mit Einrichtung 
 
Unternehmen, die Vermietung von Wohn- 
und Schlafräumen zur kurzfristigen Beher-
bergung von Fremden bereithalten, sind 
von der Umsatzsteuer nicht befreit. Die 
„Vermietung und Verpachtung von Grund-
stücken“ ist hingegen steuerfrei.  
 
Leistungen wie Einrichtungsgegenstände, 
die für die Nutzung einer gemieteten Im-
mobilie nützlich oder sogar notwendig 
sind, können im Einzelfall entweder Ne-
benleistungen darstellen oder mit der 
Vermietung untrennbar verbunden sein 
und mit dieser eine einheitliche Leistung 
bilden.  

 
Mit Urteil vom 11.11.2015 entschied der 
Bundesfinanzhof dazu, dass die Um-
satzsteuerbefreiung auch die Vermie-
tung möblierter Räume oder Gebäude 
umfasst, wenn diese auf Dauer ange-
legt ist. Im entschiedenen Fall ging es um 
die Überlassung von Inventar eines Pfle-
geheims als Nebenleistung. 
 
Mit Schreiben vom 8.12.2017 ändert das 
Bundesfinanzministerium nunmehr seine 
anderslautende Auffassung und gibt das 
auch in einem geänderten Umsatzsteuer-
erlass bekannt. Danach heißt es: Die 
Steuerbefreiung erstreckt sich in der Regel 
auch auf mitvermietete oder mitverpachte-
te Einrichtungsgegenstände, z. B. auf das 
bewegliche Büromobiliar oder das beweg-
liche Inventar eines Seniorenheims. 
 
Bitte beachten Sie! Die Vermietung und 
Verpachtung von „Betriebsvorrichtungen“ 
(Maschinen und sonstigen Vorrichtungen, 
die zu einer Betriebsanlage gehören) ist 
selbst dann umsatzsteuerpflichtig, wenn 
diese wesentliche Bestandteile des 
Grundstücks sind. 
 
 
8. Rechnungszinsfuß für Pensions-

rückstellungen vor dem  
Bundesverfassungsgericht 

 
Nach Auffassung des Finanzgerichts Köln 
(FG) ist der Gesetzgeber zwar befugt, den 
Rechnungszinsfuß zur Ermittlung von 
Pensionsrückstellungen zu typisieren, er 
muss aber in regelmäßigen Abständen 
prüfen, ob die festgelegte Typisierung 
noch der Realität entspricht. Nach seiner 
Feststellung ist der Rechnungszinsfuß seit 
1982 mit 6 % unverändert geblieben. 
Dadurch hat er sich mittlerweile so weit 
von der Realität entfernt, dass er vom Ge-
setzgeber hätte überprüft und gegebenen-
falls korrigiert werden müssen.  
 
Diese fehlende Überprüfung und Anpas-
sung führt nach Auffassung des FG zur 
Verfassungswidrigkeit. Es hat deshalb mit 
Beschluss vom 12.10.2017 entschieden, 
eine Beurteilung des Bundesverfassungs-
gerichts über die Verfassungsmäßigkeit 
des Rechnungszinsfußes einzuholen. 
 



 

 

Anmerkung: Je höher der Rechnungs-
zinsfuß, desto weniger darf ein Unterneh-
men der Pensionsrückstellung zuführen. 
Folge ist eine höhere steuerliche Belas-
tung. Im vorgelegten Verfahren verminder-
te sich die handelsbilanzielle Rückstellung 

(Zinsfuß 3,89 %) in der Steuerbilanz um 
ca. 2,4 Mio. €. 
 
 
  

 
 
 
  

 Fälligkeitstermine  Fällig am 
  

Umsatzsteuer (mtl.),  
Lohn- u. Kirchenlohnsteuer, Soli-Zuschlag (mtl.) 
 

12.2.2018 
 

Gewerbesteuer, Grundsteuer 
 

15.2.2018 
 

Sozialversicherungsbeiträge 
 
 

26.2.2018 
 

  
 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB  
 maßgeblich für die Berechnung 
 von Verzugszinsen 

 seit 1.7.2016 = - 0,88 % 
 1.1.2015 – 30.6.2016 = - 0,83 % 
 1.7. – 31.12.2014 = - 0,73 % 
 1.1. – 30.6.2014 = - 0,63 % 

 
Äl tere Bas iszinssätze f i n den Sie im  Int ernet  unt er :  

ht tp: / /www .bu ndesb an k.d e/Bas iszinssatz  
 

    
 Verzugszinssatz 
 ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

 Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5 
Prozentpunkte 
 Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern  

(abgeschlossen bis 28.7.2014): Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern 
 (abgeschlossen ab 29.7.2014): Basiszinssatz + 9 Prozent-

punkte 
zzgl.  40 € Pauschale 

 
 
 Verbraucherpreisindex 
 (2010 = 100) 

2017: November = 109,9; Oktober = 109,6; September = 109,6; August = 
109,5, Juli = 109,4; Juni = 109,0; Mai 108,8; April = 109,0; März = 109,0; 
Februar = 108,8; Januar = 108,1 
 

Äl tere Verbra ucherpr eis indizes  f i nd en Sie im  Intern et  unt er :   
ht tp: / /www .des t at i s .de -  Ko njun ktur indi kator en -  Verbr aucherpr e is inde x 
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nicht übernommen werden. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  
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